
Neue Regelungen für Gastangler 
 

Der Fischereiverein Teublitz hatte in den vergangenen Jahren auch 
Gastanglern das Nachtangeln ermöglicht und viele andere Verbote aufge-

hoben.  
Wir hatten an die Vernunft der Angler appelliert. 

Leider wurde dieses Angebot von einigen Anglern ausgenutzt, um über  ganze Wochen-
enden Feiern und Familienfeste zu veranstalten. Angelplätze wurden ein billiger Ersatz für 

einen Campingplatz. 

Gewässer- und Uferverunreinigungen, Lärmbelästigung und Beschwerden von Mitglie-
dern, Anwohnern und Spaziergängern waren die Folge. 
 

Aus diesen Gründen gibt es folgende neue Regelungen für Gastangler und pas-

sive Mitglieder: 
 

 Die Erlaubnis zum Nachtangeln wird eingeschränkt. 

Die Angelerlaubnis erstreckt sich nur mehr von 5:00 bis 24:00 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeit muss das Gewässer verlassen werden! 

Das Aufstellen von Zelten und Wohnwagen in der freien Natur außerhalb behördlich 
genehmigter Zelt- und Campingplätze ist mehr als ein Betreten der Natur im Sinne 

des Art. 22 Abs. 1 und 2 BayNatSchG und wird deshalb nicht vom Betretungsrecht ge-
deckt. 

 

 Offenes Feuer ist verboten. 
Dies gilt sowohl für das Betreiben offener Feuer in Kochstellen oder Grills als auch für 

das Lagerfeuermachen in oder außerhalb von Feuerstellen, soweit nicht generell die 
Verbotsbestände des Art. 17 Abs. 1 BayWaldG oder des §3 der VVB greifen. 
 

 Die Benutzung jeglicher Wasserfahrzeuge in Verbindung mit dem Angeln ist 
untersagt.  

Dazu zählen auch ferngesteuerte Futterboote. 
Der Aktionsradius des Anglers beschränkt sich somit auf die Wurfweite seiner Ruten. 

Boote wurden trotz ausdrücklichen Verbotes zum Ausbringen der Köder benutzt.  
Sogar Boote mit Elektromotoren wurden eingesetzt, was nach Art. 18 BayWG sowieso 

einer Genehmigung bedarf. 
Dadurch wurden andere Angler in ihrer Fischereiausübung beeinträchtigt und Fische in 

den Totholzprojekten aufgescheucht. 
 

Mit Lösen des Erlaubnisscheines verpflichtet sich der Angler, die Bestimmungen einzuhal-
ten. 

Verstößt er gegen diese Bestimmungen, wird der Erlaubnisschein sofort ohne Rückerstat-
tung der Kosten entzogen!  

Alle vernünftigen und naturverbundenen Gastangler werden Verständnis für diese Maß-
nahmen haben. 
 

Passive Mitglieder: 

Diese Neuregelungen gelten auch für passive Mitglieder, die eine Angelkarte lösen. 
Passive Mitglieder können am An-, Königs- und Abfischen teilnehmen.  

Im Übrigen steht allen Anglern eine aktive Mitgliedschaft offen. 
 

 
 

Wir danken für euer Verständnis und wünschen Petri Heil 
 

Vorstandschaft und Beirat des Fischereivereines Teublitz im Dezember 2010 


